
 
 

 

 
 

Hygieneschutzkonzept  
 

für den Verein 
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Trainings- und Spielbetrieb 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Organisatorisches 
 

o In erster Instanz gelten die Hygienevorschriften des Freistaats Bayern und des Landkreises 
Rosenheim. 
 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf 
der Website wird sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 
o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 
geschult.  

 
o Es werden Aushänge zur regelmäßigen und korrekten Händehygiene (Hände 20 -30 Sekun-

den mit ausreichend Wasser und Seife waschen) angebracht. 
 

o Personen (Sportler, Funktionspersonal, Zuschauer usw.) die die Turnhalle betreten, werden 
durch Aushänge über das Abstandsgebot, Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung und die 
Händehygiene informiert. 
 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis. Nach jeder Nutzung bestätigt der Verantwortliche per Unterschrift die Einhaltung 
dieses Konzepts. 

 
 
 
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

o Die Gesamtzahl aller anwesenden Personen (Sportler, Funktionäre, Zuschauer) in der gesam-
ten Halle (Spielfeld, Umkleiden, Tribüne) ist auf 130 Personen begrenzt. 

 
o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im 

In- und Outdoorbereich hin.  
 
o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z.B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-

tersagt. 

 
o Das Sportgelände darf nur von Personen betreten werden, welche keine Krankheitssymptome 

vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder in-
nerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren. Personen die während des Aufent-
halts Symptome wie z.B. Fieber, oder Atemwegsbeschwerden entwickeln, haben das Sportge-
lände sofort zu verlassen. Alle Beteiligten (Sportler, Funktionspersonal und Zuschauer) werden 
vorab per Aushang darüber informiert. 

 
o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren.  
 
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 

von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Be-
reich.  

 



 
 

 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung.  

 
o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender 

Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanla-
gen verwendet. Außerdem wird vor Trainingsbeginn mindestens 10 Minuten gelüftet. 

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 
stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-

schluss gereinigt werden.  

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   

 
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 

Fahrzeug zu tragen sind.  

 
 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-
ständig entsorgt.  
 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu kön-
nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten. 

 
 
 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 
 
 
Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  
 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  
 
o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-

lich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu können.  

 
o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  
 



 
 

 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 
auch im Indoorbereich).  

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 
 
 
Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden 
  

o Die Duschen können nicht genutzt werden. 
 

o Nach der Benutzung der Umkleiden wird die Türe geöffnet, um für eine ausreichende Belüftung 
zu sorgen. 

 
o In den Umkleiden ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, ansonsten ist eine 

Maske zu tragen. 
 

o Die Kontaktflächen werden nach der Benutzung desinfiziert. 
 
 
 
Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 
 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden auf dem kompletten Gelände eine 
allgemeine Maskenpflicht. Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden. 
 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Der Mindestabstand 
kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden. 

 
o Für Heim- und Gastmannschaften sowie Schiedsrichter gibt es einen eigenen Hallenein-

gang. Außerdem stehen allen Genannten, speziell zugewiesene Kabinen und getrennte 
Zugänge zur Spielfläche zur Verfügung. Details können dem angehängten Lageplan ent-
nommen werden, zusätzlich erfolgt vor Ort eine Einweisung durch den Hygienebeauftragten. 

 
o Sowohl Heim- als auch Gastmannschaften finden sich frühestens 60 Minuten vor Spiel-

beginn geschlossen vor dem jeweiligen Halleneingang ein und werden vom Hygienebe-
auftragen zur zugeteilten Kabine begleitet. 

 
o Für die technische Besprechung wird im Foyer ein Bereich zur Verfügung gestellt, um den 

Mindestabstand gewährleisten zu können. Zusätzlich haben alle Beteiligten eine Maske zu 
tragen. 

 
o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Fall einer Infektion eine Kontaktperso-

nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastieren-
den Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z.B. Schiedsrichter). Die Gast-
mannschaft ist verpflichtet, vor dem Betreten der Sporthalle dem Hygienebeauftragten eine 
vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste auszuhändigen. Die zu verwendende Vorlage hängt 
diesem Konzept an.  

 
o Während der Halbzeitpause und nach dem Spiel werden die Auswechselbänke und Time-

out-Karten desinfiziert. Nach dem Spiel desinfiziert das Kampfgericht eigenständig alle be-
nutzten Materialen einschließlich Laptop. 

 



 
 

 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 
Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu ma-
chen. 

 
o Parkmöglichkeiten stehen für Gastmannschaften entlang der Kirchenstraße und auf der 

Bushaltespur zur Verfügung. Außerdem kann der Lehrerparkplatz auf der rechten Seite am 
Ende der Kirchenstraße in Fahrtrichtung Sudelfeldstraße genutzt werden. 

 
 
 

Zusätzliche Maßnahmen bei Wettkämpfen mit Zuschauern 
 

o Generell gilt für alle Zuschauer auf dem gesamten Gelände und in der Halle der Mindest-
abstand von 1,5 Metern und die Maskenpflicht. 
 

o Die maximale Anzahl von Zuschauern ist auf 35 begrenzt. Sobald diese Zahl erreicht wurde, 
ist es für Besucher nicht mehr möglich die Halle zu betreten. Für jeden Zuschauer steht ein 
Sitzplatz, oder ein markierter Stehplatz zur Verfügung. Dieser Platz ist umgehend einzuneh-
men und nur im Ausnahmefall zu verlassen (z.B. Toilettengang).  
 

o Für Zuschauer gibt es einen gesonderten Eingang, im Eingangsbereich steht Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung. 

 
o Alle Zuschauer werden vor dem Betreten der Halle registriert, um eine Nachverfolgung bei 

einer Infektion sicherzustellen. 
 

o Die Zuschauer werden vor dem Betreten der Halle über alle geltenden Hygienevorschriften 
informiert. 

 
o Der Bereich für Zuschauer ist deutlich vom Bereich für Sportler getrennt. 

 
o Nachdem ein Zuschauer seinen Platz verlassen hat, wird der Stuhl desinfiziert. 

 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Abteilungsleitung 
 
Max Throner   Daniela Hoffmann 
0162/2861918   0152/03196189 
max.throner@gmail.com  hoffmann.handball-brannenburg@web.de 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Registrierung Mannschaften 

Austragungsort: Mehrzweckhalle, Kirchenstraße 40, 83098 Brannenburg 

Datum: 

Verein: 

Mannschaft: 

 

Name Vorname Straße Ort Telefonnummer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Mannschaftsverantwortlicher: 

     

 

Hiermit bestätige ich als Mannschaftsverantwortlicher, alle diese Halle betreffenden Informationen zum 
Infektionsschutz erhalten und gelesen zu haben. Ich trage für meine Mannschaft die Verantwortung für die 
Einhaltung dieser Bestimmungen. 

Unterschrift: 

 

____________________________________________ 



 
 

 

 


